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Zur Lage der schweizerischen Seidenindustrie

Die durch den Krieg geschaffenen Erschütterungen kommen
in den Ausfuhrzahlen in eindringlicher Weise zum Ausdruck, ist
doch das Au slandsgeschäff der Seiden- und Rayon-
wie auch der Bandweberei auf ungefähr ein Drittel der
Vorkriegsmonate zurückgeworfen worden. Der Ausfall ist aller-
dings deshalb so groß, weil der bedeutendste Abnehmer
schweizerischer Seidenwaren, Großbritannien, seit Anfang Sep-
fernher die Einfuhr gänzlich unterbindet. Die Schritte, die eine
schweizerische Delegation in London unternommen hat, um eine
Berücksichtigung der Lebensbedingungen der schweizerischen
Seiden- und Bandweberei und auch der übrigen Textilindustrie
zu erwirken, haben bisher fehlgeschlagen und es ist nicht ein-
mal gelungen, die Einfuhr der vor Kriegsausbruch bestellten
Ware zu sichern. Was Frankreich anbetrifft, so werden Ein-
fuhrbewilligungen zwar erfeilt, doch sind diese an solche Vor-
aussefzungen und an so verwickelte Formalitäten gebunden,
daß der französische Käufer anscheinend lieber auf den Bezug
der Ware, wie auch auf die Erteilung neuer Bestellungen
verzichtet, sodaß in Wirklichkeit die Ausfuhr auch nach diesem
Lande so gut wie aufgehört hat. Die gleiche ausfuhrhem-
mende Wirkung hat die Neuregelung des deutsch-schweize-
rischen Verrechnungsabkommens zur Folge: die Ausfuhr-Kon-
tingente sind derart beschnitten worden, daß, wenigstens für
die Seidengewebe, Absatzmöglichkeiten bis auf weiteres nicht
mehr bestehen. So ist das Auslandsgeschäft im wesentlichen
auf die Belieferung der nordischen und amerikanischen Län-
der beschränkt. Auf diesen Märkten muß jedoch nach wie vor,
und in Zukunft in erhöhtem Maße, mit dem französischen und
italienischen Wettbewerb gerechnet werden; in den Nord-
Staaten kommt noch die deutsche Ware hinzu. Unter solchen
Umständen ist wohl während der gesamten Dauer des Krie-
ges eine starke Rückbildung der Ausfuhr von seidenen und
Rayongeweben und -Bändern unausbleiblich, denn wenn die

englische Grenze sich auch wieder öffnen sollte, so wird
dies zweifellos nur auf dem Wege einer Kontingentierung
geschehen und die Tatsache, daß dem verbündeten Frankreich
für Seidengewebe und -Bänder ein englisches Kontingent von
nur 30o/o der Vorkriegs-Werfeinfuhr eingeräumt wurde, bil-
det dafür einen deutlichen Fingerzeig.

Die schweizerische Seidenzwirnerei wird weniger
durch den Krieg (da eine Ausfuhr ihrer Erzeugnisse nach

Frankreich und Großbritannien kaum in Frage kam), als
durch die Verhältnisse in Deutschland betroffen. Hatten schon
die mißlichen Zahlungsbedingungen zu einer Schrumpfung des
Geschäftes mit diesem ehemaligen Großabnehmer geführt,
so sind nun durch die Neuordnung des Verrechnungsab-
kommens auch noch die Äusfuhrkontingente in einem Maß
gekürzt worden, das die Abwicklung alter und die Auf-
nähme neuer Aufträge so gut wie verunmöglichf.

Angesichts der mißlichen Ausfuhrbedingungen, ist die eben-
falls auf den Kriegsausbruch zurückführende Belebung des

Inlandsgeschäftes, die insbesondere der Seiden- und
Rayonweberei zugute kommt, zu begrüßen. Sie hat nicht nur zu
einer Erleichterung der Lager, sondern auch zu bedeutenden
Bestellungen Anlaß gegeben, wobei es sich allerdings we-
niger um die Deckung vorhandenen Bedarfes, als um vor-
sorgliche Maßnahmen der Großkundschaft im Hinblick auf
bevorstehende Preiserhöhungen gehandelt hat. Eine weitere
Folge war die Milderung des starken Preisdruckes, der seit
langem auf dem gesamten Verkehr in Seidenwaren lastete.
In dieser Beziehung wird man sich jedoch keinen übertrie-
benen Hoffnungen hingeben dürfen, da die nicht mehr zur
Ausfuhr kommende Ware wohl bald eine Belastung des

Inlandsmarktes verursachen, und die Einfuhr billiger aus-
ländischer Gewebe, insbesondere aus Frankreich und Italien
die Preisbildung nach wie vor im Sinne der Tiefhaltung be-
einflussen wird.

Was endlich die Rohstoffversorgung anbetrifft, so

waren ursprünglich Befürchtungen in bezug auf die Einfuhr von
Grègen vorhanden, da Frankreich die Aus- und Durchfuhr
solcher Ware untersagt hafte und auch Italien keine Aus-
fuhrbewilligungen mehr erteilte. Seither haben sich die V'er-

hältnisse gebessert und es ist, vorläufig wenigstens, für die
einheimische Industrie ausreichend Seide in ungezwirntem und
in gezwirntem Zustande vorhanden. Auch an Kunstseide ist
zurzeit kein Mangel und die große Einfuhr ausländischer
Ware im Oktober hat die Minderbezüge der vorhergehenden
Monate mehr als ausgeglichen. Ungünstiger liegen die Ver-
hältnisse in bezug auf Wollgarne, da die Einfuhr aus dem

Auslände, d. h. insbesondere aus England und Frankreich
weitgehenden Beschränkungen unterworfen ist.
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Die Lage in der britischen Textilindustrie

Die staatliche Bewirtschaftung der Wollvorräte und Woll-
Produktion in Großbritannien ist am 25. Oktober in Kraft ge-
treten und umfaßt ganz Großbritannien und Nordirland, mit
Ausnahme jedoch der auf den Orkney-Inseln, auf den Shet-
land-Inseln und auf den Äeußeren Hebriden erzeugten Wolle.
Der Sitz des Wollkontrollamtes, das dem Ministerium für Vor-
rate und Lieferungen (Ministry of Supply) untersteht, ist
Bradford in Nordwestengland, das Zentrum der Wollindustrie.
Die festgesetzten Maximalpreise beziehen sich jedoch nicht auf
Wolle die für Lieferung ins Ausland verkauft wurde.
Von obigem Datum angefangen, müssen alle in Großbri-
tannien und Nordirland eintreffenden Wollparfien dem Woll-
kontrollamf (Wool Controller) verkauft werden.

Einige Unzufriedenheit war im Londoner Wollgroßhandel
hinsichtlich der Errichtung des Wollkontrollamtes in Brad-
ford zu bemerken, da der Großhandel, der in der Wool
Exchange (Wollbörse in London) seine zentrale Organisa-
fron besitzt, befürchtete, von der ihm zukommenden Stellung
in der nunmehr von Bradford aus geleiteten Wollbewirf-
Schaffung ausgeschlossen zu werden. Vor mehr als zwei
Monaten lenkten die Wollgroßhandelskreise Londons, worunter
sich alte Häuser mit einem Jahresumsatz von mehreren Mil-
lionen Pfund Sterling befinden, die Aufmerksamkeit des Mi-
nisfers für Vorräte und Lieferungen (Minister of Supply) auf
den Umstand, daß es wünschenswert wäre, die Erfahrungen
der Londoner Großhändler (Wollgrossisfen und Wollmakler)
der Kriegsbewirtschaftung der Wolle zur Verfügung zu sfel-
1en. Es wurde vorgeschlagen, daß das Wollkontrollamt diese
Firmen als seine Agenten für die Uebernahme der Sendungen
von den Schiffen, für die Kontrolle der Sendungen, für ihre
Lagerung und Verteilung verwenden sollte. Die Firmen hätten
für ihre Dienste vom Ministerium entschädigt werden müssen.
Das Ministerium scheint diesen Londoner Plan nicht für an-
nehmbar gehalten zu haben. Andrerseits ist es den inter-
essierten Londoner Kreisen klar, daß die Regierung eher
einem Zentrum den Vorzug geben mußte, das etwaigen Luft-
angriffen weniger ausgesetzt wäre als es London ist. Es
wird die Befürchtung ausgesprochen, daß die Wollbewirfschaf-
fung von Bradford aus ohne Mitarbeit der Londoner Fachkreise
kaum in der Lage sein wird wirksam und ökonomisch zu
arbeiten.

Die britische Schafzucht stellt einen bedeutenden Zweig der
Wirtschaftstätigkeit des Vereinigten Königreiches dar; im Jahre
1937 betrug der Schafbestand 25 500 000 Stück, was einem
Mittel von 130,3 Stück pro 100 ha bebauten Landes entspricht;
dies stellt die größte Proportion pro 100 ha in Europa dar
(das nächstbeste Mittel hat Jugoslawien mit 67,2 Schafen pro
100 ha); Großbritannien wird diesbezüglich in der Welt nur
von zwei Ländern übertreffen (Neu-Seeland mit einem Mittel
von 410,1 und Australien mit einem solchen von 756,19). Die
Wollprodukfion seines eigenen Schafbestandes genügt aber
nicht im Entferntesten dem Bedarfe Großbritanniens, der un-

gefähr zu 90o/o durch die Einfuhr gedeckt werden muß, wo-
bei Australien der Hauptlieferant ist. Großbritannien ist seit
jeher der größte Wollimporfeur der Welt; im Jahre 1925
betrug seine Wolleinfuhr 330 000 Tonnen, 1931 265 0000 Ton-
nen, 1935 274 000 Tonnen und 1936 295 000 Tonnisn, aber
ein Großteil geht in Form von Wollartikeln wieder ins Aus-
land. Die britische Wollindustrie ist ganz besonders in Nord-
westengland zu Hause (aber auch in den meisten anderen Tei-
len des Landes vertreten); ihre Haupteinfuhrhäfen sind neben
London, Liverpool und Manchester, ihre großen Zentren Brad-
ford und Leeds. Im Jahre 1929 zählten die Wollspinnereien
815 300 Spindeln, 1935 798 700 und 1936 778 100 Spindeln,;
während die Wollwebereien in den gleichen Jahren über 17 700,
15 600 und 13 700 Webstühle verfügten. Die Anlagen haben
infolge der Rationalisierung in der Industrie, wie auch unter
dem Einflüsse der Rayonindustrie eine Einschränkung er-
fahren. ' I

* * *

Die Lohnverhandlungen in der Baumwollindusfrie. Am 20.
Oktober wurden die Lohnverhandlungen in der Baumwoll-
industrie in Manchester zu Ende geführt. Die Forderungen
der Arbeiterorganisationen liefen für alle Kategorien auf eine
Erhöhung von 20"'o hinaus, die gewährten Lohnsfeigerungen in
den Spinnereien belaufen sich jedoch im Durchschnitt auf
12,64 o'n und begannen mit dem 30. Oktober. Da jedoch den
niedriger entlohnten Arbeiterkafegorien der Spinnereien noch
weitere Lohnerhöhungen zugestanden wurden, schwankt in
Tausenden von Fällen die tatsächliche Erhöhung zwischen
20 und 22,5 o'd. Weitere Verhandlungen in der Spinnerei-
industrie sind vorgesehen, in der Absicht die Löhne den Le-
benskosten anzupassen. '

In der Webereiindustrie beträgt die zugestandene Lohn-
erhöhung 12,5«/o, und zwar 5"i> ab 20. November und 7,5<"n
ab 1. Januar 1940. Nach diesem Zeitpunkte werden die Löhne
in den Webereien vierteljährlich je nach den Indexziffern des
Ärbeitsministeriums erhöht oder ermäßigt werden.

In der Wollfärberei- und Appreturindustrie kam es am
20. Oktober in Bradford ebenfalls zu neuen Lohnvereinbarun-
gen, die mit dem ersten Zahltag im November in Kraft traten.
Hier schwanken die Erhöhungen von einem Minimum von 11

pence zu einem Maximum von 2 Schilling 11 penoe per Woche
für männliche Arbeiter, und von 8 pence zu 1 Schilling 10

penoe per Woche für weibliche Arbeiter. Von dieser Lohn-
erhöhung in der Wollfärberei- und Äppreturindusfrie die für
die Dauer von drei Monaten festgesetzt ist, werden 80 000
Arbeiter Nutzen ziehen, während die Lohnerhöhungen in
der Baumwollindustrie 350 000 Arbeiter betreffen; unter der
Annahme, daß keine weiteren Lohnerhöhungen eintreten,, be-
deuten diese schon heute eine Mehrbelastung der Baumwoll-
industrie im Ausmaße von 4 Millionen Pfund Sterling im
Jahr. E. Ä. (London).

HÄNDELSNACHRICHTEN
Kriegswirtschaftliche Maßnahmen

Schweiz.

Ausländische Wirtschaftskontrolle. Gestützt
auf den Bundesratsbeschluß vom 22. September 1939, wonach
die Ueberwachung der Ein- und Ausfuhr, sowie die Verwendung
eingeführter Ware der staatlichen Kontrolle des Eidgen. Volks-
wirtschaftsdepartements unterstellt ist, hat diese Behörde am
2. November 1939 eine Verfügung erlassen, laut welcher es den
in der Schweiz niedergelassenen Personen und Firmen unter-
sagt ist, sich einer ausländischen Kontrolle über ihren Waren-
verkehr zu unterziehen oder ausländischen Stellen, oder deren
Beauftragten Erklärungen abzugeben, mit denen sie sich ver-
pflichten, sich einer solchen Kontrolle zu unterwerfen. Gleich-
zeitig werden diese Firmen angewiesen, der Handelsabteilung
des Eidgen. Volkswirtschaffsdepartements jeweilen die Fälle
zu melden, in denen sie dem Ausland gegenüber irgendwelche
Erklärungen über die Verwendung von Waren ausgestellt
haben, um die Freigabe ihrer Ware im Auslande zu erwirken.
Die Handelsabteilung ist befugt, im Einzelfall durch Vermitt-

lung der Oberzolldirektion anzuordnen, daß bestimmte Sen-
düngen durch das Einfuhrzollamt erst abgefertigt werden
dürfen, wenn die Voraussetzungen für die Ueberwachung
der zur Einfuhr angemeldeten Ware erfüllt sind. Zuwider-
handlungen gegen diese Verfügung, die am 4. November 1939

in Kraft getreten ist, werden strafrechtlich verfolgt.
Ausland.

Großbritannien. — Eine Verordnung des britischen
Handelsamtes vom 26. Oktober 1939 schreibt mit Wirkung ab
2. November für die Einfuhr von Waren, die aus einer Reihe
europäischer Länder und so auch aus der Schweiz nach
Großbritannien und Nordirland eingeführt werden, vor, daß
bei der Zollabfertigung Ursprungs- und Interesse-
Zeugnisse vorgelegt werden müssen. Für die Zeugnisse
ist ein besonderes Formular zu verwenden. Für Sendungen,
die vor dem 6. November 1939 nach Großbritannien ver-
schifft wurden, sind solche Zeugnisse amtlich nicht vorge-
schrieben; dies gilt auch für Postpakete. Liegt ein Ursprungs-
zeugnis in Fällen, in denen es erforderlich ist, nicht vor, so


	Zur Lage der schweizerischen Seidenindustrie

